
§ 89 BremLWO
Bremische Landeswahlordnung (BremLWO)

Landesrecht Bremen

Dritter Teil – Wahl der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen

Titel:  Bremische Landeswahlordnung (BremLWO) Normgeber:  Bremen
Amtliche Abkürzung:  BremLWO Gliederungs-Nr.:  111-a-2
Normtyp:  Gesetz

§ 89 BremLWO – Überprüfung der Wahl durch den Leiter des Wahlbereichs Bremen
und den Landeswahlleiter

(1) Der Leiter des Wahlbereichs Bremen und der Landeswahlleiter prüfen, ob die Wahl nach den Vorschriften
des Bremischen Wahlgesetzes und dieser Verordnung durchgeführt worden ist. Nach dem Ergebnis ihrer
Prüfung entscheiden sie, ob Einspruch gegen die Wahl einzulegen ist ( § 53 Abs. 2 des Bremischen
Wahlgesetzes ).

(2) Auf Anforderung hat der Leiter des Wahlbereichs Bremen dem Landeswahlleiter die bei ihm und der
Gemeindebehörde vorhandenen Wahlunterlagen zu übersenden.
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